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Vollstreckunqsabkommen zwischen der Schweiz und dem Fürstentum
Liechtenstein.

In einer Botschaft an die eidgenössischen Räte beantragt der
Bundesrat die Genehmigung des am 25. April 1968 mit Liechtenstein
geschlossenen Abkommens über die Anerkennung und Vollstreckung
von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen in Zivilsachen.
Das Abkommen wird manche Nachteile des gegenwärtigen vertragslosen
Zustandes zwischen den beiden Nachbarstaaten beheben. Indem es
Schwierigkeiten beseitigen wird, die sich aus den liechtensteinischen

Formvorschriften bisher für Gerichtsstandsvereinbarungen
zwischen Kaufleuten ergaben, wird es einen bedeutsamen Fortschritt
insbesondere für die gegenseitigen Handelsbeziehungen bringen.

Unsere Sportsektionen:

Am 25. Oktober fand im Hotel Linde in Schaan der diesjährige
Abschlussabend unserer Sportsektionen statt. Herr Heinrich Tochtermann
erstattete Bericht über die Tätigkeit der Schiessektion und Herrn
Bruno Müller über die Kegelsektion. Es darf als sehr erfreulich
bezeichnet werden, dass auch die Sportsektionen wieder auf ein
sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken können und diese
"Untersektionen" des Schweizer-Vereins doch wesentlich zu einem guten
Zusammenhalt des Vereinslebens beitragen.
Nachstehende Ranglisten wurden am Abschlussabend bekanntgegeben und
den Teilnehmern ein schöner Preis überreicht (wobei diese Preise
nicht einmal zu Lasten der Vereinskasse gingen!!!).

Rangliste der Schützen:
1. Rang Tochtermann Heinrich 459 Punkte
2. Rang Neuweiler Heinz 442 II

3. Rang Hächler Werner 435 h

4. Rang Jud Hans 410 h

5. Rang Baumgartner Josef 394 H

6. Rang Toedtli Albert 384 H

7. Rang Strub Paul (Vet.) 380 h

8 Rang Keeling Malcolm 366 H

9. Rang Loppacher Kurt 346 h

10. Rang Leuzinger Heinrich 335 h

11. Rang Scheiber Peter 331 !»

12 Rang Sigg Walter 309 !»

Kanne
Wandteller

Rangliste der Kegler:
1. Rang Bruno Müller 772 Punkte
2. Rang Heinrich Tochtermann 761 "

3. Rang Hans Jud 754 "

(Fortsetzung nächste Seite)
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